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	Neben der allgemeinen Unterweisung zum Gebäudemanagement sind bei den Instandhaltungsarbeiten folgende Hinweise zu beachten:




	Vorbereitung der Instandhaltungsarbeiten

· Verantwortlich für die Instandhaltungsarbeiten ist:      
· Informieren Sie sich, ob nicht beteiligte Personen über die Instandhaltungsarbeiten und über die sich daraus ergebenden Verhaltensweisen unterrichtet sind. Beginnen Sie keine Instandhaltungsarbeiten, wenn dies nicht geschehen ist.

· Prüfen Sie, ob die Gefahrenbereiche absperrt sind.

· Sorgen Sie dafür, dass sich keine nicht beteiligten Personen im Gefahrbereich aufhalten.

· Verwenden Sie nur geeignete und unbeschädigte Arbeitsmittel.

· Folgende Persönliche Schutzausrüstungen sind bei den Arbeiten zu tragen:      

· Prüfen sie vor jedem Einsatz die Persönliche Schutzausrüstung auf Mängel - zum Beispiel Sichtprüfung, Knacktest, Verfallsdatum. Teilen Sie festgestellte Mängel dem/der Verantwortlichen mit. Bevor die Instandhaltungsarbeiten aufgenommen werden, muss die erforderliche Schutzausrüstung in einwandfreiem Zustand sein. 

· Sorgen Sie dafür, dass der Arbeitsplatz ausreichend beleuchtet ist (gegebenenfalls Handleuchten einsetzen).

· Sorgen Sie dafür, dass je nach Arbeitstätigkeit Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sind und Lüftungsmöglichkeit besteht.

Durchführung der Instandhaltungsarbeiten

· Beginnen Sie die Instandhaltungsarbeiten erst, 

· wenn kraftbetriebene Arbeitsmittel, Anlagen und Einrichtungen aus- beziehungsweise freigeschaltet sind (nicht nur Not-Ausschalter oder Steuerung) und wenn bei elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln die Fünf Sicherheitsregeln eingehalten sind (Freischalten, gegen Widereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen, Erden und Kurzschließen, unter Spannung stehende Teile abdecken).

· wenn Gefahr bringende Bewegungen von kraftbetriebenen Arbeitsmitteln, Anlagen und Einrichtungen zum Stillstand gekommen sind.

· wenn ein unbefugtes, irrtümliches und unerwartetes Ingangsetzen der Arbeitsmittel, Anlagen und Einrichtungen ausgeschlossen ist.

· wenn Gefahr bringende Bewegungen in Folge gespeicherter Energie ausgeschlossen sind - zum Beispiel gespeicherte Energie ableiten beziehungsweise sichern, weiterlaufende verkettete Anlagen sichern

· Sorgen Sie dafür, dass sich im Bereich der Instandhaltungsarbeiten nur die Personen aufhalten, die für die Arbeiten unbedingt erforderlich sind.

· Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt.

· Halten Sie nur die Materialien und Arbeitsgegenstände am Arbeitsplatz vor, die zur Erledigung der Arbeitsaufgabe notwendig sind.

· Improvisieren Sie nicht. Informieren Sie bei Störungen und Unregelmäßigkeiten während der Instandhaltungsarbeiten sofort den/die Vorgesetzte/n:      
· Benutzen Sie bei Instandhaltungsarbeiten an hochgelegenen Arbeitsplätzen folgende Sicherheitseinrichtungen:
     
· Berücksichtigen Sie an Einzelarbeitsplätzen folgende Schutzmaßnahmen:
     
Wiederinbetriebnahme

· Führen Sie vor Freigabe für den Normalbetrieb eine Funktionsprüfung durch.

· Montieren Sie vor Wiederinbetriebnahme alle Schutzeinrichtungen fest.

· Überprüfen Sie die Wirksamkeit alle Schutzeinrichtungen vor Wiederinbetriebnahme.

· Verlassen Sie vor der Wiederinbetriebnahme der Anlage die Gefahrbereiche.




In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.
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